
Grundpreis

Arbeitspreis*

EUR / Jahr

ct / kWh

32,00

21,638

netto

38,08

25,749

brutto

KÜNDIGUNG
Die Kündigungsfrist beträgt ein Monat.   

EINGESCHRÄNKTE PREISGARANTIE
Der Arbeitspreis und der Grundpreis  des Vertrages sind bis zum 31.12.2022 garantiert. Die Preisgarantie beschränkt sich auf folgende Kosten:

Energiebeschaffung und Vertrieb, Netzentgelte, Kosten für den Messstellenbetrieb, Stromsteuer sowie Konzessionsabgabe. Von der Preisgarantie

ausgenommen sind Änderungen der Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlichen Belastungen nach Ziffer 6.3 der AGB, der Umsatzsteuer nach

Ziffer 6.6 der AGB sowie neue Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlichen Belastungen nach Ziffer 6.5 der AGB.

VERTRAGSLAUFZEIT
Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis zum 31.12. des laufenden Kalenderjahres (Erstlaufzeit). Er verlängert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit 

auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kündigung bedarf der

Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigelegten AGB) bleiben unberührt. 

 

 

Geschäftsführer: Gerhard Ammon  |  Vorsitzende des Aufsichtsrats: Oberbürgermeisterin Gabriele Zull
Registergericht Stuttgart HRB 264004  |  Steuer-Nr: 90495 / 36318  |  USt-IdNr: DE203549225
Kreissparkasse Waiblingen  |  IBAN: DE56 6025 0010 0002 0333 36  |  BIC: SOLADES1WBN
Volksbank am Württemberg eG  |  IBAN: DE90 6006 0396 1500 3450 08  |  BIC: GENODES1UTV  

+ Individuelle kostenfreie Energieberatung

IHRE VORTEILE

+
+

Besonders attraktiver Arbeits- und Grundpreis+
+ 100% zertifizierter Ökostrom aus dem Alpenraum, vollständig CO2-freie Stromerzeugung

+ Aktiver Beitrag zur Energiewende

+ Persönliche und telefonische Betreuung durch unseren Kundenservice vor Ort

+ Schnelle und einfache Abwicklung Ihrer Anliegen über unser Kundenportal

Separate Messung über moderne Messeinrichtung mit Schaltbox erforderlich

Sondertarif für das Laden von E-Fahrzeugen in Verbindung mit einer Wallbox

TreuePlus E-Mobil STROM   

0 - 10.000 kWh / Jahr | Gültig ab 01.01.2022

*Die aufgeführten Preise sind an das Liefergebiet Fellbach gebunden. Die Preisbestandteile können Sie der Rückseite entnehmen.



Nettoarbeitspreis vor Steuern und Umlagen

+ EEG-Umlage

+ KWK-G-Aufschlag

+ §19 StromNEV-Umlage

+ §17 Offshore-Umlage

+ §18 AbLaV-Umlage

+ Stromsteuer

Zwischensumme

Netto-Gesamtarbeitspreis

+ Mehrwertsteuer (19%)

Brutto-Gesamtarbeitspreis

14,628

3,723

0,378

ct / kWh

0,437

0,419

0,003

2,050

7,010

21,638

4,111

25,749

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Bestandteile kann in den AGB nachgelesen werden.

STEUERN, ABGABEN UND UMLAGEN
Im Arbeitspreis sind Steuern, Abgaben sowie Umlagen enthalten und in der folgenden Tabelle informatorisch aufgeführt. Diese sind deutschland-

weit einheitlich und staatlich festgelegt. Änderungen der Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlichen Belastungen nach Ziffer 6.3 der AGB, der 

Umsatzsteuer nach Ziffer 6.6 der AGB sowie neue Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlichen Belastungen nach 6.5, werden nach 6.8 der AGB

ohne vorherige Ankündigung an den Kunden weitergegeben.

Erläuterung zu den staatlich induzierten Preisbestandteilen  

Gültig ab 01.01.2022



ÖKOSTROMZERTIFIKAT 
Zertifikat Nr. 2020-0906 

Hiermit bestätigen wir der  
Stadtwerke Fellbach GmbH 

Ringstraße 5 in 70736 Fellbach 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Jobst Jenckel 

KlimaInvest 
Green Concepts GmbH 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: www.klima-invest.de   
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1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 

Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tat-
sächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung 

notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertra-
ges etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der 
Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 

BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu aus-
drücklich auf. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der 
Leistungspflicht  

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektri-
scher Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Die 

Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über 
den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ID energiewirt-
schaftlich identifiziert wird.  

2.2. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht 
und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit 
der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellen-
betreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kunden das Entgelt für 

den Messstellenbetrieb unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in 
Rechnung. 

2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektri-
zitätsversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses han-

delt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprü-
chen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 10.  

2.4. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvor-
hersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren 
Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftli-

chen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Ge-
walt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, 
hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich ge-

macht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflich-
ten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgül-
tig beseitigt sind.  

2.5. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und 
solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbe-
trieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprü-

che des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unbe-
rührt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden 
trifft. 

3. Messung / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preis-
berechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie 

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen 
bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zu-
ständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Mess-
einrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, 

sofern keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein 
intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten o-
der des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. 

Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der 
Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Mess-
einrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlässlich 

eines Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten In-
teresses des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung, und 
zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der 

Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese 
nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrech-
nungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ableseda-

ten übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln 
kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber 

rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar sind), kann der Liefe-
rant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden je-

weils unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Ver-
hältnisse schätzen. 

3.2. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen 
verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem ak-

tuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies an-

gemessen zu berücksichtigen. Ist die Messstelle des Kunden mit ei-
nem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berech-
tigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, monatlich bis 

zum 15. des auf einen Liefermonat folgenden Kalendermonats, die 

Entgelte nach diesem Vertrag für die im Vormonat gelieferte elekt-

rische Energie abzurechnen. 

3.3. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeit-
raumes, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Lie-
ferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in 

welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrech-
nung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine 
Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tat-

sächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berech-
nete Betrag unverzüglich nachentrichtet bzw. erstattet, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde 

hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige 
monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wäh-
len, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem 

Lieferanten erfolgt. Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das 
Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.2 Satz 1. 

3.4. Der Kunde hat die Möglichkeit über die Homepage (www.stadt-
werke-fellbach.de) Zugriff auf das Online-Portal des Lieferanten zu 
erhalten. Dort erhält der Kunde passwortgesichert Zugang zu sei-

nen Abrechnungen (einschließlich der Abrechnungsinformationen 
nach § 40b EnWG) gemäß Ziffer 3 der AGB. Hierfür erhält er zu 
Beginn des Vertrages bzw. zum sonstigen Registrierungszeitpunkt 

vom Lieferanten einen Benutzernamen und ein Kennwort für die 
Nutzung des Online-Portals. Er wird zudem per E-Mail über neue 
im Online-Portal des Lieferanten hinterlegte Dokumente informiert. 

Der Kunde ist verpflichtet, eine aktuelle, empfangsbereite E-Mail-
Adresse vorzuhalten und den Lieferanten über mögliche Änderun-
gen unverzüglich informieren. Der Kunde wird dem Lieferanten 

eine ihm bekannte unbefugte Nutzung seiner Zugangsdaten für 
das Online-Portal unverzüglich telefonisch oder per E-Mail (0711 
57543-2117/ kundenservice@stadtwerke-fellbach.de) mitteilen. 

Der Kunde erhält in diesem Fall vom Lieferanten neue Zugangsda-
ten.  

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nach-
prüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch 
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 

Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlas-
sen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur 
Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht über-

schritten werden. 

3.6. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine 
Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes 
Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits 

enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG auto-
matisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate. 

3.7. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und ei-
nem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende 
Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfügung.   

3.8. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Feh-
ler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. 
auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), 

so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich 
erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszah-
lung verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei 

festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen 
auch keine rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der 
Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ab-

lesung durch Schätzung entsprechend Ziffer 3.1 Satz 6 Ansprüche 
nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vor-
hergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswir-

kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre 
beschränkt. 

3.9. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungs-
zeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunab-

hängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung ge-
änderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach 
Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrech-

nungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisän-
derung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 

auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu 
berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung anfallenden Ab-
schlagszahlungen können entsprechend angepasst werden. 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / 
Aufrechnung 

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der 
Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Liefe-
ranten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan 
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bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig 
und im Wege des Lastschriftverfahrens, Barzahlung, per Dauerauf-

trag oder Überweisung zu zahlen. 

4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant an-
gemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergrei-
fen; fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt der Liefe-

rant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Liefe-
rant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
Ziffer 15 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-

nungsgrundlage der Pauschale nachzuweisen; die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht über-

steigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kos-
ten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale. 

4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersicht-
lichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Ver-
brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine 
Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 

Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrich-
tung festgestellt ist,  

oder  

4.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Mög-
lichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen 
Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres 

erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Plausibi-
lität liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprüfung 
der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße Funktion bestätigt 

hat. 

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unbe-
rührt. 

4.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder 

teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleis-
tungspflichten. Es gilt weiterhin nicht für Forderungen des Kunden, 
die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf 
des Vertrags entstehen. 

5. Vorauszahlung 

5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in 
angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung 

aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn 
der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt 
in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen.  

5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe 
und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen 
für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen 
legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vo-

rauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vo-
rauszahlung wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durch-
schnittlichen Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 

und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – wenn kein vorhergehender 
Abrechnungszeitraum besteht – aus dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis er-

mittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 
geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach 
dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Rechnungsbeträge oder Ab-
schläge nach Ziffer 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abwei-

chung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der 
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich nachentrichtet 
bzw. erstattet.  

5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kun-
den ein Vorkassensystem (z. B. Bargeld- oder Prepaymentzähler) 
einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauf-
tragen.  

6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich 
auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermes-

sen  

6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbe-
standteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.6 zusammen. 

6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen 
Arbeitspreis, in der sich aus den Preisangaben im Tarifblatt ergeben-
den Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für 

die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie enthalten 
folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, das 
an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Kosten für 

Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten dem Lieferanten vom 
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden, die Strom-

steuer sowie die Konzessionsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, 
mit grundzuständigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur 
Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelligen-

ten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, 
wonach der grundzuständige Messstellenbetreiber gegenüber 
dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass 

eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte 
durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlos-
sen ist. 

6.3 Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende 
Preisbestandteile nach den Ziffern 6.3.1 bis 6.3.6 in der jeweils gel-
tenden Höhe. Die bei Vertragsschluss geltende Höhe ist im Tarif-
blatt aufgeführt. Die für das jeweils folgende Kalenderjahr geltende 

Höhe der Preisbestandteile nach den Ziffern 6.3.3 und 6.3.6 bis 
zum 15.10. eines Kalenderjahres, diejenige der Preisbestandteile 
nach den Ziffern 6.3.4, 6.3.5 und 6.3.8 bis zum 25.10. eines Kalen-

derjahres von den Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröf-
fentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de). Im Einzelnen: 

6.3.1. Die vom Lieferanten an den zuständigen Übertragungsnetzbe-
treiber zu zahlende EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) i. V. m. der Erneuerbare-Ener-

gien-Verordnung (EEV) in der jeweils geltenden Höhe. Die der-
zeitige Höhe der EEG-Umlage in Cent pro kWh ergibt sich aus 
den Preisangaben des Tarifblattes bzw. beim Abschluss über ein 

Portal aus der Tarifbeschreibung. 

Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den 
Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzli-
chen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus erneu-

erbaren Energiequellen entstehen. Die EEG-Umlage wird für das 
jeweils folgende Kalenderjahr bis zum 15. Oktober eines Kalen-
derjahres von den Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröf-

fentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de) und in Cent pro an 
Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher gelieferter Kilowatt-
stunde angegeben. 

6.3.2. Die vom zuständigen Netzbetreiber vom Lieferanten aufgrund 
der Netznutzung zur Belieferung des Kunden erhobenen Auf-

schläge nach Maßgabe des Gesetzes für die Erhaltung, die Mo-
dernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG) – derzeit gemäß § 26 

KWKG – in der jeweils geltenden Höhe (KWK-Umlage). Die der-
zeitige Höhe der KWK-Umlage in Cent pro kWh ergibt sich aus 
den Preisangaben des Tarifblattes bzw. beim Abschluss über ein 

Portal aus der Tarifbeschreibung.  

Mit der KWK-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den 
Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzli-
chen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus hochef-
fizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung 

des Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen entstehen. Die KWK-
Umlage wird von den Übertragungsnetzbetreibern auf Grundlage 
einer kalenderjährlich bis zum 25. Oktober für das jeweils fol-

gende Kalenderjahr veröffentlichten Prognose auf der Internet-
seite der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: www.netztranspa-
renz.de) und den Vorgaben des KWKG festgelegt. 

6.3.3. Die vom zuständigen Netzbetreiber vom Lieferanten erhobene 
und von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils 
folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage nach § 19 Abs. 2 
StromNEV (§ 19-StromNEV-Umlage), die aufgrund der Netznut-

zung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden 
Höhe. Die derzeitige Höhe der § 19-StromNEV-Umlage in Cent 
pro kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh ge-

mäß Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: 
www.netztransparenz.de) ergibt sich aus den Preisangaben des 
Tarifblattes bzw. beim Abschluss über ein Portal aus der Tarifbe-

schreibung. 

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, 
die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung ent-
stehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die 
diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit aty-

pischem Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromver-
brauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte an-
bieten müssen. 

6.3.4  Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber zu zah-
lende sog. Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, die 
aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in 
der jeweils geltenden Höhe. Die derzeitige Höhe der Offshore-

Netzumlage in Cent pro kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 
1.000.000 kWh ergibt sich aus den Preisangaben des Tarifblat-
tes bzw. beim Abschluss über ein Portal aus der Tarifbeschrei-

bung.  

http://www.netztransparenz.de/
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Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den 
Übertragungsnetzbetreibern durch Entschädigungszahlungen 

nach Maßgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbereiten 
Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Störungen oder Verzö-
gerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen sowie un-

ter anderem auch Offshore-Anbindungskosten nach § 17d Abs. 1 
EnWG, den §§ 17a und 17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EnWG und des Flächenentwicklungsplans 

nach § 5 des Windenergie-auf-See Gesetzes. Sie wird als Auf-
schlag auf die Netzentgelte erhoben und auf die Letztverbraucher 
in Cent pro verbrauchter Kilowattstunde umgelegt. Die Übertra-

gungsnetzbetreiber sind verpflichtet, die für den Belastungsaus-
gleich erforderlichen Aufschläge auf die Netzentgelte sowie die für 
die Berechnung maßgeblichen Daten spätestens zum 15. Oktober 

eines Jahres für das jeweils folgende Kalenderjahr im Internet (der-
zeit: www.netztransparenz.de) zu veröffentlichen.  

6.3.5 Die vom zuständigen Netzbetreiber aufgrund § 18 Abs. 1 der Ver-
ordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) vom Lieferanten erho-

bene und von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das je-
weils folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage (abLa-Umlage), 
die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, 

in der jeweils geltenden Höhe. Die derzeitige Höhe der abla-Um-
lage in Cent pro kWh gemäß Veröffentlichung der Übertragungs-
netzbetreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) ergibt sich aus 

den Preisangaben des Tarifblattes bzw. beim Abschluss über ein 
Portal aus der Tarifbeschreibung. 

Die abLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Übertragungsnetz-
betreibern durch Zahlungen an Betreiber bestimmter Anlagen zum 
Verbrauch elektrischer Energie entstehen, deren Leistung auf An-

forderung der Übertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung 
der Netz- und Systemstabilität reduziert werden kann. 

    6.3.6 Ab 2023: Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende 
Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG. 

Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den 
Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzli-

chen Vorgaben zur Förderung der Wasserstofferzeugung durch 
Wasserelektrolyse entstehen. 

6.4. Ist eine Umlage nach Ziffern 6.3.1 bis 6.3.6 negativ, reduziert sich 
das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender 
Höhe. 

6.5. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie 
nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2, 0 und 6.6 nicht 
genannten hoheitlichen Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich 
das Entgelt für die gelieferte Energie nach Ziffern 6.2 und 0 um die 

hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. 
Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von 
elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich aufer-

legten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder 
o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten 
für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Wei-

tergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei 
Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entspre-
chenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, 

soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens 
bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die je-
weilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 

Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Ver-
tragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet 

werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Wei-
terberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.  

6.6. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 0  sowie 
etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-

legte Belastungen nach Ziffer 6.5 die Umsatzsteuer in der jeweils 
geltenden Höhe an.  

6.7. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach 
Ziffern 0, 6.5 und 6.6 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

6.8. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis, 
nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen die gesondert in der jeweils gelten-

den Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach 
Ziffern 6.3 und 6.6 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 – durch 

einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 
315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für 
eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in 

Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend die 
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpas-
sung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der je-

weils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 bzw. – 
sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 erfolgt ist – 

seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksam-
werdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteige-

rungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung ge-
genläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des 
Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die je-

weiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wäh-
len, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünsti-
geren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhun-

gen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preis-
wirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß 
§ 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermes-

sens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen 
des Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser Ziffer 6.8 
sind nur zum Monatsersten, erstmals zum Ablauf der vertraglichen 

Erstlaufzeit, sofern die Preisgarantie jedoch länger als die Erstlauf-
zeit ist, erstmals zum Ablauf der Preisgarantie möglich. Preisan-
passungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden 

die Änderungen spätestens ein Monat vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen. 

6.9. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde 
unter Tel.-Nr. 0711 57543-210 oder im Internet unter www.stadt-
werke-fellbach.de 

7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG   

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer 
vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung 
von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung 

sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und 
über einen anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzuteilen. Der Lie-
ferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage einer 

gesonderten Vereinbarung – soweit und solange diese nicht durch 
eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird – gegen angemesse-
nes Entgelt ermöglichen. 

8. Änderungen des Vertrages und der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen  

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen 
auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, Strom-
NZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtspre-
chung, Festlegungen und Beschlüsse der Bundesnetzagentur). 

Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss 
durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonsti-
gen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, so-

fern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwi-
schen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens 
und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht ver-

anlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeu-
tendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss 
eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Lücke 

nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Ver-
trages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine 
Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder 

Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant 
verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme 
der Preise – unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu ergän-

zen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von 
Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener 
Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Ver-

tragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher 
Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und die-
ser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten 

möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem 
Kunden die Anpassung spätestens einen Monat vor dem geplan-
ten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der 

Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung 
zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mittei-

lung gesondert hingewiesen. 

9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkün-
digungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem 

9.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und 
die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße 

schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“) und 
die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten 

Energieentnahme erforderlich ist. 

http://www.eeg-kwk.net/
http://www.stadtwerke-fellbach.de/
http://www.stadtwerke-fellbach.de/
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9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des doppelten der rechne-
risch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- o-

der Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- 
und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Liefe-
rung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen 

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Min-
destbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die 
der Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen einer Verein-

barung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind, oder 
die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unter-

bleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen voll-

umfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spä-
testens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des 
Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht 

Werktage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung 
angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der An-
kündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung 

zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des 
einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere Werktage 
Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderhei-

ten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüg-
lich hinweisen. 

9.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Be-
lieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kun-

den die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 15 in 
Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten einer sol-
chen Sperrung werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung 

gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 

erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der 
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder we-
sentlich geringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird 

unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die Unterbre-
chung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 
Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteil-

ten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu 
zahlen. Es ist zu beachten, dass es durch die Sperrung der Messein-

richtung zu sicherheitstechnisch notwendigen Prüfmaßnahmen kom-
men kann, beispielsweise einer Fertigstellungsmeldung, welche die 
unverzügliche Herstellung der Belieferung verzögern kann. 

9.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss 
den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber ab-
melden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer außeror-

dentlichen Kündigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa 
wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus 
den Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) 

über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten 
bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafür einen 
Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenab-

rechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese fortwäh-
rende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Stromdiebstahls nach Zif-

fer 9.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Vorausset-
zungen der Ziffer 9.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem 
Kunden die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher anzudro-

hen; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der 
Kündigung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs ste-
hen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, 

dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. 

9.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, bei einem bevorstehenden 
Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei 
Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu kündigen. 
Der Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall mit der Kündigung ein 

Angebot für den Abschluss eines neuen Energieliefervertrages un-
terbreiten. 

10. Haftung 

10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung 
(z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder ver-
späteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maß-

gabe von Ziffern 10.2 bis 10.6. 

10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Fol-
gen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlus-

ses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.  

10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die 
mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen 

Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumut-
barer Weise aufgeklärt werden können. 

10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie 
ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verur-

sachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt 
nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers o-

der der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-

licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt 
sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Ab-

schluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die 
sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.  

10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unbe-
rührt. 

11. Umzug / Übertragung des Vertrags 

11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unver-
züglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen An-
schrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifi-
kationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese 

Mitteilung bis spätestens 10 Werktage vor dem Umzugsdatum er-
folgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung 
beim Netzbetreiber zu ermöglichen. 

11.2. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt 
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde 

aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines 
anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kun-
den für die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues An-

gebot.  

11.3. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers 
kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in 
Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der 
zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendeten 

Marktlokations-Identifikationsnummer kündigen. Die Kündigung 
kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu 
einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. Die Kündigung beendet 

diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den bis-
herigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiter-
beliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wo-

chen nach Erhalt der Kündigung anbietet und die Belieferung an 
dessen neuem Wohnsitz möglich ist. Die Belieferung zum Zeit-
punkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten 

das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. 

11.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Grün-
den, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tat-
sache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde ver-

pflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, 
für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einste-
hen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergü-

tung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu 
vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmel-
dung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche des Lieferan-

ten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspätet er-
folgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unbe-
rührt. 

11.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Ver-
trag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaft-

lich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach 
Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem Zeit-
punkt der Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts. In diesem 

Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertra-
gung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 

Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von 
Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnach-
folge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne des Umwand-

lungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer 11.5 unberührt. 

12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferan-
tenwechsel 

12.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind 
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

12.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem 
Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den 
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für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeit-
raums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu 

vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte 
Verbrauch anzugeben. 

13. Streitbeilegungsverfahren 

13.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unter-
nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im 
Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsab-

schluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver-
braucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, 

im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucher-
beschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Fellbach GmbH, 

Ringstr. 5, 70736 Fellbach, Tel: 0711 57543-210 oder per Fax: 0711 
57543-2199, oder per E-Mail an info@stadtwerke-fellbach.de  

13.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. 
(Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 

Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Be-
schwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder 
auf diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 

Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an 
dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einrei-
chung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die ge-

setzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der 
Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu 
beantragen, bleibt unberührt.  

13.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungs-
stelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 

030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlich-
tungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-ener-
gie.de. 

Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucher-
rechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den 
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 
53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Tele-

fax:030/22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

13.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeile-
gungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose 
Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu ei-

nem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie 
Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungs-
stellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann 

unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/. 

14. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsge-
setz 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 
Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste 

geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und 
Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiter-
führende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den 

Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können 
sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema 
Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen er-

halten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 

15. Kostenpauschalen 
netto / brutto 

Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer 4.2) € 2,50 / 2,50 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Ziffer 9.3)  
  € 31,50 / 31,50 

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 9.3) 

- während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     
 Geschäftszeit   € 31,50 / 37,49 

- außerhalb der Geschäftszeit des Netzbetreibers Nach Aufwand 
zzgl. Ust. 
 

Kosten für zusätzliche Abrechnungsdienstleistungen 
Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch  
inkl. Versand pro Rechnung € 6,00 / 7,14 

 
 
Nachdruck einer bereits versandten Abrechnung auf Kunden-

wunsch inkl. Versand pro Rechnung € 6,00 / 7,14 
  
In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der ge-

setzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Brut-
tobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht. 

16. Schlussbestimmungen 

16.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 

16.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen 

davon unberührt.  
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